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Von Lehrproze  en in Schleswig-Hol tein hören wir MN der

nachreformatori chen eit gut wie gar Ni mag  ein, daß
hier und dort einmal ein Theologe der ehre als  o an

gefaßt worden ber derartiges verlief amal  — geräu chlo er als
In un erem literari chen Zeitalter Wenn die Vermahnung des Prop
 ten oder General uperintendenten Ni fruchtete,  o ma 
braechium sSaeculare Tzen Prozeß nd  chob den Irrlehrer ÜUber die

Da jedo m den Verhandlungen Üüber dielandesherrliche Grenze
Konkordienformel von Für t und olk gleichmäßig bezeug  1 wird, daß
hierzulande un theologi cher Beziehung Unge törter Friede herr che, darf
man annehmen, daß wirklich ĩiR Jahrhundert kaum en Lehr  ·
prozeß vorgekommen i t Jedenfalls habe bei einen archivali chen
Nachfor chungen weder m chleswig noch NHi Kopenhagen irgend eine
Spur davon gefunden. nter die en Um tänden 8 mir  ehr
intere  ant, iM Kopenhagener Rigsarkiv (Gottorp ches V. 361)
doch  o etwas Wie eine Lehrent cheidung einer —  eswig-Hol teini chen

Allerdings bezieht  ich die elbe auf„Kirchenbehörde“ entdecken
einen auswärtigen Theologen. ber a  ie von un eren el
Kirchenmännern  tammt, gehört der Schleswig Hol teini chen Kirchen

und wird deren Liebhaber intere  ieren.
Es handelt das „Gutachten der Schleswig chen

und ottorp chen Theologen ber Lehrirrungen des Pa tors
Das war mit em we tphäli chen „Cryptoanabapti ten“ Johann

von Linden der Fall, der, 1551 5 Pa tor m Tetenbüll be tellt, wahr cheinlich im
Le 155  7 durch ein herzogliches Mandat DbDn dort vertriehen burde. Vgl Voß
Fedder en, Pröp te und *  Prediger in Eider tedt, 141 und den intere  anten
ausführlichen Bericht m der ani  en Bibliothek I 324
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Sander en  E mts Peine 1592“  o die Tchivali che
Bezeichnung), er tattet den jungen Herzog Johann von

Hol tein Gottorp.
Auf die rage, Wie der ol teini che Herzog da  u kam, In dem

eute zur Provinz Hannover gehörigen mte Peine obrigkeitliche
Rechte auszuüben, hat das Königliche Staatsarchiv Hannover mir
folgende dankenswerte Ustun Tteilt „Das Haus Peine War in
der Tat un den eitwei en Be itz der Herzöge von ol tein gekommen
zur Befriedigung gewi  er Forderungen den  chof von Hildes
heim, und er t 1603 i t die Reluition von Herzog Johann 0
von Hol tein durch einen Erfurt getroffenen erglei erfolgt, aut
de  en ihm Thaler erlegt werden  ollten.“

Gleichzeitig mit die er Aufklärung teilre mii das Staatsarchiv
mit, daß näheres Über die Lehrirrungen des Pa tors Sander dort
nicht ermitteln ewe en  ei Da nun auch In Kopenhagen außer
dem Utachten ni die Sache betreffendes finden war,  ind Wwir
für die Erkenntnis des Sachverhalts rein auf ie es angewie en.
and hat  tor Sander in en  E durch unlutheri che Wendungen,
10 „Unflätige“ en inbezug auf das heilige Abendmahl,  owie
Ur Ablehnung des als pezifi ri ch geltenden Exorcismus
bei der Taufe ich bei  einen Amtsbrüdern des Calvinismus verdächtig
gemacht Die Vermahnungen des Dro ten und des Superintendenten
von Peine Aben ni gefruchtet, vielmehr ern  i 77)  ren Johann“
mit langatmigen Gegenerklärungen den Verdacht des Calvi—
nismus verwahrt aben, odaß enn ausgedehnter Schriftenwech el
Aus der Sache erwuchs und dem Dro ten ni anderes
Übrig e als die ache dem derzeitigen Landesfür ten zur Ent
 cheidung übergeben. Es ent pricht ganz der Ge innung des von
 einem eim andgra Ori von He  en Ka  el zur Duld amkeit

den Calvinismus Erzogenen,  päter bekanntlich als „Erypto
calvini t“ ange ehenen jungen Herzogs, daß Üüber den Ange chuldigten
nicht ISbald den tab brach, ondern die eNn  einen „vornehmen
Theologen“ einem Obergutachten Überwies.

Das Utachten  elber ent pricht wieder ganz dem QAuSs den
Konkordienverhandlungen bekannten fried amen und untheologi chen
Charakter der Gottorp chen Hoftheologen, in onderheit ihres Führers,
des General uperintendenten Paul von tzen Es tadelt, daß von
beiden Seiten in „Unnötige disputirliche Weitläufigkeit“ eingetreten
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 ei, rklärt den leinen Katechismus Luthers für die genügende Lehr 
grundlage und empfiehlt, von dem  tor Sander „ohne Verletzung
 einer Ehre“ nUuL verlangen, daß mer de  D von ihm gegebenen
ergerni  es öffentlich Abbitte tue, daß ferner erkläre kein Calvini t
3  ein und ver preche fortan bei der reinen Lehre und den ebräuch 
lichen Ceremonien leihen Es  chlägt ferner vor, daß die beiden
 treitenden eile, nämlich auf der einen (ite Ehren Johann, auf
der andern der Herr Superintendent und das ganze Mini terium
(des Amtes Peine ?)  ich zur Einhaltung einer von den S  eswigern
vorge chriebenen (leider nicht mii erhaltenen) ehrnorm verpflichte
und  o wieder be tändiger Einigkeit ommen  ollen

Wie die es uta  en auf die Peinaer Gei tlichkei ewirkt hat,
entzie  ich un erer Kenntnis. Wenn der junge Herzog  eine landes—

errliche Gewalt dahinter etzte, wird man  ich gefügt aben, aber der
Üble Ruf, in dem  eit den Streitigkeiten über die Konkordie as

Gottorper Mini terium und be onders der Hofprediger nd Uper
intendent von en bei den  trengen Lutheranern an wird durch
dies uta  en nicht verbe  ert worden  ein. Es i t doch  ehr charakteri ti ch,
daß tatt auf die in damaliger Zeit Mm fa t allen lu Kirchen
anerkannte Konkordienformel lediglich auf die Augsburgi che onfe  ion,
den leinen Katechismus und eine eigene, Gottorp che Formel ver

wie en wird. Auch dies, die Verpflichtung der rediger auf  elb tverfaßte
Lehrformeln War eine Lie  aberei von Eitzens.

pra i t dem uta  en, das eine  chri  ein
und das rigina nicht mmer völlig korrekt wiederzugeben cheint,
intere  ant, daß die plattdeut che Sprachgrundlage Des Verfa  ers auch
m der hochdeut chen Form hin Uund wieder eutlich zu Tage —8
wie ich das auch Nii andern Schrift tücken von Eitzens gefunden habe

In kirchenrechtlicher Beziehung ergiebt auch dies Gutachten
wieder, daß der kirchenregimentliche Apparat 3u der Zeit noch mangel 
haft ausgebilde War fehlte noch eine I  e Oberbehörde, ein

Kon i torium 6MmM eutigen Sinne. Soweit die regulären Organe des
landesherrlichen Kirchenregiments, Pröp te, Superintendenten und

General uperintendenten nicht genügen, ediente  ich der Für t eines
30 hoe willkürlich zu ammenge tellten theologi chen Beirats, für den
naturgemäß die Theologen des und der Re idenz mn er ter
Linie in Betracht kamen.
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Das Gutachten:
Hochwirdig ter Durchleuchtiger Hochgeborner Ur gnedig ter Her

Gnad  int un ere vnterthenig te Dien te vnd n  E  1 gebet Gott allzeidt
zuvorn Gnedig ter Ur vnd Her / wir dancken von grundt vn ers Hertzen dem
Vader On eres Bern Je u Chri ti das durch  einen heiligen gei t nad
al o gnedichlichen in chri tlicher eligion vnd reinen glauben / zu die en
etzten gefehrlichen Zeiten tercket vnd erhaltet das nad den Caluini chen
vnd Andern Irthumen Einen chri tlichen Ab cheuw im Hertzen tragen / vnd mit
chri tlicher Ertzbi chofflicher) Für tlicher  orgfeltigkeit die elbige auch von

na vnterthanen mit Hülff vnd gnad des illigen gei tes abwenden la  en /
wie  olches Got lob vnd an bezeuget wirt / damit das na de Acta
 o in  treitigen Religions achen zwi chen den PDredigern des mptes Peina /
hine inde obergeben / gnedig QAus Chri tlichem Für tlichem edencken en vns

für tellen la  en / vn ere vnterthenig te gute meinung aus ottes Ort gnedig t
3u Uuornemtn Demnach 4** Gnedig ter Für t vnd Her haben wir QAus vnterthenig ten
 chuldigem gehor am die elbige acta flei ich durchgele en / vnd im fruchten gottes
bedacht vnd Erwogen befinden daraus das der arher zu en  E Johannes
Sander 3u der ergerlichen Oneinigkeit in den Kirchen des Ampts Peine vr ache
gegeben hat / damit das Er  ich durch Ungebreuchliche Sweiffel haftige vnd auch
Unfletige Reden des Caluini  en Irthumbs vnd Secten hat verdechtig gemacht:
derwegen der Edle Erbar Ehrenfe te Herr Dro t neben dem Erwürdigen Hern
Superintendenten vnd gantzem Kirchen ministerio, Aus chri tlicher got eliger te
10 eifer 3u gottes wort, vnd chri tlicher  orgfeltigkeit für die vn ers Hern
Je u Chri ti ind verur achet vnd bewogen worden den geda  en Johannem Sander
mit chri tlichem ern vnd eifer 3u vnd als olches bey Ihm gebürlichen

vnd gehör nicht gefunden das daraus te e weitlauftige Acta  int erwach en.
Weil den aber Er an Sander in den actis nicht wil ge tendich  in /

das C30  Ee Rede um Caluini chen meinung gebrauchet vnd in
 einen ovbergeben  chriften den Caluini mum verleugnet / auch dagegen andere
Reden  etzet, welche von kenem Calui   t fur gut gehalten werden. Und wWir
auch In den Actis nicht ßpönen finden das e. mit grundt des Caluini mi vber—
wi et vnd oberzeuget  ey Zu deme auch CI. iun allen die en Actis von eiden
theilen der hillige Catechi mus des heiligen Daters Doctoris Martini Lutheri

verge  en i t / vnd 0ON beiden theilen In Unnötige di puterliche weitleuf—
igkeit eingetreten wirt. Derhalben Gnedig ter Ur vnd HBer achten wir 3
ablennung des eingeri  enen ergerlichen Swei palts / vnd aufrichtung Eines
chri tlichen Frede in Chri to Je u für den be ten weg / das dem Er 0  an
Sander ohne vorletzung  einer ehren werde vfferlecht  ich offentlich fur  iner
gemene in bei ein des Bern Superintendenten vnd zweien benachbarten Pa torn

erkleren das ehr  eine vnbedachte en nicht 0ON dem Caluini chen Irthumb
9  E habe / vnd weil damit ergernuß angerichtet / vnd O en argwon
vnd vordacht auch die em Unfred mn  einer vnd benachbarten Kirchen vr ache
gegeben das ihme von Herzen eid  ey vnd den jeben Gott Imme gnad

Der junge Herzog hatte den Ite 8 Crabi chofs von Bremen.
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vnd vorgebung bitte / das ehr auch die elbige Ergernus vmb ottes willen der
chri tlichen hogen Obrigkeit vnd dem Erwerdigen Ministerio zu deme au der
chri tlichen gemene fbitte mit außdrucklicher Protestation/ das kein Caluini te
 ie / auch nicht mit der Caluini chen Schwermerie vnd Secten einig  ey /  ondern
das ehr bei der Reinen lehre gottliches wortes vnd bi der Auspurgi chen
Oonfession vnd eiligen Catechi mo Lutheri olle mit gottis be tendiglichen
blieben wolle auch den illigen friede der Kirchen durch eigene Vorenderung
der Angenomen gebru  1  en Ceremonien vnd al o auch durch nachla  ung des
ExXoOreismi nicht brechen vnd zer toren. Daneben au der chri tliche Bruder chafft
V den hilligen Kirchen Ministerio Iin Warer einigkeit reiner ehr vnd glaubens
widerum muge aufgerichte werden Ottes ehren vnd erbawung der illigen
chri tlichen Kirchen ohne vorde  igen mißvor tan vnd Argwon Alß halten wir
auch hoch nötig / das  ich e theile nemlich Er an vud auch en Erwerdiger
Her Superintendens vnd gantzes Mini terium nach forma bey vorwarter vor-

einigung / we nicht mit On ern worten,  ondern Us dem worte gottes mit
gebreuchlichen worten der Reinen re von den hilligen Rpo tel Seiten hiro
gefa  e i t bei ihren guten gewi  en Im namen vnd fur dem ange ichte gottes
ovntereinander vor onen vnd bey  olcher ge unden fOrma der reinen re
vbnd recht bleiben / vntereinander  ich mit handen / munden vnd hertzen vor 
pflichten Gnedich ter Ur ud Her, dus s On er Eintfeltig bedencken
haben „E nad Wir als getrewe vnderthonen nicht  ollen vorhalten vnter 

thenig t bittende / E nad wollen Ni gnaden von uS aufnemen.
Der e getrewe Gott wolle umb  eines Sons e u Chri ti vn ers  eben Hern
willen durch en hilligen gei t GSnad Iun Erkentenus  ines gottlichen
wordes gnedichlichen en / vn be tendichlichen erhalten / vnd vor Alleriet be
rug vnd vörfurung des Teuffels gnedichlig behüten vnd dabei gute ge undtheit
vnd langes lebent mit frid amer gelück eliger regierung gnedichlichen vorlihen
vnd geben men.

Datum e wig im Februario A0

vnterthenig te iener Im Predigampte
chle t vnd Gottorpf

Paulus III Eitzen
Jakobus Fabritius

Joans Luchtius
Petrus

0 Hier ieg ffenbar ern Fehler des S  chreibers Vor Zu le en i t entweder:
au oder auf daß

Das Gutachten i t von  ech Theologen unter chrieben. Die beiden letzten
RNamen  ind öllig unle erlich Fab icius, der nachherige General uperintendent,

 chon damals dem alten von Eitzen als Helfer Iim Uf ichtsamt beigegeben.
Johannes Zu Pa tor anl Dom I VN addebye) und Profe  or de
Griechi chen der Dom chule Oktober


